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SCHUTZ DES DATENBANKHERSTELLERS GEGEN 

UNGENEHMIGTE ENTNAHME VON DATEN 
 

 

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe hat am 30. April 2009 über einen Fall eines un-

genehmigten Datenabgleiches mit einer Datenbank entschieden. 

 

Die Klägerin vertreibt den elektronischen Zolltarif (EZT), der auf der Grundlage der Datenbank TARIC 

der Europäischen Kommission die für die elektronische Zollanmeldung in der EU erforderlichen Tarife 

und Daten enthält. Von der Klägerin werden diese Daten online und – in anderer Darstellung – auf 

der CD-ROM „Tarife“ angeboten.  

 

Die Beklagte ist Mitbewerberin und vertreibt ebenfalls eine Zusammenstellung der für die elektro-

nische Zollanmeldung erforderlichen Tarife und Daten. 

 

Die Klägerin nahm bewusst unrichtige Daten in ihre CD-ROM „Tarife“ auf, die sich ebenso, wie einige 

Pflegefehler, dann auch im Produkt der Beklagten befanden. 

 

Geklagt hat die Klägerin auf Unterlassen, die jeweils aktuelle Fassung ihrer Datenbanken auszulesen, 

um mittels eines Datenabgleiches ein Konkurrenzprodukt zu aktualisieren.  

 

Das Landgericht Köln hat die Klage abgewiesen, das Oberlandesgericht Köln hat die Klage hinsichtlich 

des Abgleichs der Datenbank „Tarife“ (CD-ROM) stattgegeben, der Bundesgerichtshof hat das Urteil 

des Oberlandesgerichtes bestätigt. 

 

In der Installation der CD-ROM sah der Bundesgerichtshof noch keine Urheberrechtsverletzung 

seitens der Beklagten. Denn die Installation gehöre zum bestimmungsgemäßen Gebrauch der Daten-

bank. Diese Sicht der Dinge überrascht freilich nicht. Bemerkenswert ist jedoch die nun eindeutig 

wiedergegebene Auffassung, dass ein Abgleich von zwei Datenbanken eine Urheberrechtsverletzung 

selbst dann darstellt, wenn nur 9 von insgesamt 5 Millionen Datensätzen im Anschluss kopiert wer-

den. Das Landgericht Köln sah dies noch wegen des sehr geringen Teils der Änderungen als zulässig 

an. Bereits das Oberlandesgericht Köln – jetzt vom BGH bestätigt – stellte jedoch nicht auf die Menge 

der kopierten Daten ab. Der automatische Abgleich werde nämlich mit allen Datensätzen vorge-

nommen. Bei diesem Abgleich müsse zumindest im Arbeitsspeicher eine Liste mit neuen oder ge-

änderten Datensätzen gespeichert werden. Diese Liste bezieht sich nach der Auffassung des BGH auf 

einen qualitativ wesentlichen Teil der Datenbank. Aus diesem Grunde kann dem Anspruch der 

Klägerin auch nicht entgegengehalten werden, dass der rechtmäßige Benutzer qualitativ oder quanti-

tativ unwesentliche Teile einer öffentlich zugänglichen Datenbank zu beliebigen Zwecken entnehmen 

darf.  

 



BGH, Urteil vom 30.04.2009, Az.: I ZR 191/05 

 

Vorinstanzen 

OLG Köln, Urteil vom 28.10.2005, Az.: 6 U 172/03 

LG Köln, Urteil vom 26.11.2003, Az.: 28 O 415/02 

 

 

Die Rechte von Datenbankinhabern hat der Bundesgerichtshof durch dieses Urteil gestärkt. In der 

Praxis lassen sich Verstöße in der Regel nur durch das bewusste Einpflegen von kleineren Fehlern 

nachweisen. Das Erfassen und Aktualisieren von Daten ist oft mit erheblichen Investitionen verbun-

den. Ungenehmigte Datenübernahmen von Mitbewerbern verschaffen diesen daher einen unge-

rechtfertigten Wettbewerbsvorteil, dem es durch geeignete Maßnahmen zu begegnen gilt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirk Strohmenger 
Rechtsanwalt 

Partner der Sozietät 

 

 

   dirk.strohmenger@bietmann.eu 
 

Martinstraße 22-24 

D-50667 Köln 
 

Telefon:  +49.221.925700.22 

Fax:    +49.221.925700.52 

 BIETMANN 
 RECHTSANWÄLTE    FACHANWÄLTE     STEUERBERATER    

 


